Bleiberecht für längerfristig „geduldete“ Menschen: 

ein Gebot der Humanität

Erklärung des Präsidiums der deutschen Sektion von pax christi zum Tag des Flüchtlings am 3. Oktober

In Deutschland leben Schätzungen zufolge 230.000 Menschen in einer rechtlichen Grauzone: behördlich»geduldet«, aber ohne Aufenthaltsrecht. Fast 150.000 von ihnen sind bereits 1997 und früher eingereist. Oft handelt es sich um Kriegsflüchtlinge, denen das Asylrecht regelmäßig versagt wird, die aber dennoch nicht abgeschoben werden durften oder konnten. Soziale Rechte blieben ihnen weitgehend vorenthalten. Trotz allem haben sich viele in Deutschland eingelebt. Insbesondere hier aufgewachsene Kinder und Jugendliche betrachten Deutschland als ihr Zuhause. Doch auch nach jahrelangem Aufenthalt sind sie immer noch von Abschiebung bedroht. Das Leben mit kurzfristig verlängerten Duldungen ist für die Betroffenen äußerst belastend. 

Gemeinsam mit Pro Asyl hält pax christi die Situation der über lange Zeiträume geduldeten Menschen aus gesellschaftspolitischer Sicht für unverantwortlich. Wir erinnern an die Vorschläge zu aufenthaltsrechtlichen Erleichterungen, die die Zuwanderungskommission unter der Leitung von Professor Dr. Rita Süßmuth im Sommer 2001 vorschlug. Im Bericht der Kommission wurde damals festgestellt: »Es liegt im originären Interesse jedes Aufnahmelandes,  dass Ausländer, deren Aufenthalt aus humanitären Gründen auf längere Zeit nicht beendet werden kann und die deshalb voraussichtlich auf Dauer im Lande bleiben werden, so früh wie möglich integriert werden.« Im Koalitionsvertrag 2002 riefen SPD und Bündnis90/Die Grünen ein »Jahrzehnt der Integration« aus. Wir fordern die politisch Verantwortlichen in Bund und Ländern  auf, diejenigen zum Ausgangspunkt von Integration zu nehmen, die sich faktisch in Deutschland aufhalten, und den langfristig Geduldeten endlich eine sichere Aufenthaltsperspektive zu geben und ihnen so ein menschenwürdiges und gleichberechtigtes Dasein zu ermöglichen. 

pax christi fordert, eine entsprechende Bleiberechtsregelung in das zur Zeit im Vermittlungsausschuss diskutierte Zuwanderungsgesetz zu integrieren oder eine separate Rechtsgrundlage zu schaffen. In jedem Fall muss es möglich werden, längerfristig geduldeten Menschen kontinuierlich, das heißt ohne jeweils erneut zu vereinbarende Stichtagsregelungen, unter bestimmten Voraussetzungen ein dauerhaftes Bleiberecht einzuräumen. Eine wie immer geartete Bleiberechtsregelung darf nicht dazu führen, dass kurz vor ihrem Inkrafttreten gerade die Personenkreise beschleunigt abgeschoben werden, die ansonsten in den Genuss einer Bleiberechtsregelung kommen würden.

Im Einzelnen fordert pax christi im Einklang mit einem breiten Bündnis aus kirchlichen Gruppen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden, Menschenrechtsorganisationen und Flüchtlingsinitiativen:

· Traumatisierte Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bleiberechtsregelung in Deutschland aufhalten, sollen sofort ein Aufenthaltsrecht erhalten. Dies ist in vielen Fällen die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass überhaupt ein Heilungsprozess einsetzen kann und schützt die Betroffenen vor einer Re-Traumatisierung oder einer schmerzhaften Verlängerung ihres Leidens durch permanente Angst vor der Abschiebung.

Menschen, die als Opfer rassistischer Angriffe in Deutschland traumatisiert oder erheblich verletzt wurden, sollen ein Aufenthaltsrecht erhalten. 

· Die Erteilung eines Bleiberechts darf nicht vom Vorliegen von Arbeit bzw. von Unterhaltssicherung abhängig gemacht werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vielen Geduldeten der Zugang zum Arbeitsmarkt rechtlich bzw. faktisch verwehrt ist. Dies ist insbesondere aus wirtschaftlicher Sicht kontraproduktiv, weil die Betroffenen zur Sicherung unserer sozialen Systeme beitragen können (und wollen), statt deren Leistungen in Anspruch zu nehmen.

· Ein fehlender Pass sowie ein zeitweilig illegaler Aufenthalt darf kein Ausschlussgrund sein.

· Das Aufenthaltsrecht soll in ein Niederlassungsrecht münden, wenn der Lebensunterhalt gesichert ist. Bei Alleinerziehenden, Familien mit kleinen Kindern, unbegleiteten Kindern und Jugendlichen, Auszubildenden, alten Menschen, Arbeitsunfähigen, Kranken und Behinderten darf ein eventueller Sozialhilfebezug der Verfestigung des Aufenthalts nicht entgegenstehen.

Langjährig hier lebende Menschen mit Duldung bzw. ohne Aufenthaltsrecht müssen ein Bleiberecht erhalten, das ihren Aufenthalt langfristig absichert und eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht. Dies beinhaltet 

· eine unbeschränkte Arbeits- und Ausbildungserlaubnis

· das Recht auf Familiennachzug

· keinerlei Wohnsitz- oder Aufenthaltsbeschränkungen

· Anspruch auf Kinder- und Erziehungsgeld, BAföG und sonstige Familienleistungen

· im Bedarfsfall Anspruch auf Leistungen nach dem BSHG sowie auf Maßnahmen der Arbeits-, Sprach- und Ausbildungsförderung.

Im Hinblick auf die bereits erfolgte Integration der Betroffenen ohne Aufenthaltsperspektive und die Überlastung der Verwaltung sollte das Verfahren unbürokratisch und großzügig gehandhabt werden.

· Geduldete, sonstige Ausreisepflichtige sowie Asylbewerber, die sich seit mindestens fünf Jahren in Deutschland aufhalten, sollen im Rahmen einer Bleiberechtsregelung ein Aufenthaltsrecht erhalten.

Bei Familien, deren Kinder bei der Einreise minderjährig waren oder in Deutschland geboren wurden, sollen drei Jahre Aufenthalt in Deutschland ausreichen. Diese kürzeren Fristen sollen auch für ältere, schwer kranke und behinderte Menschen gelten.

Unbegleiteten Minderjährigen soll ein Aufenthaltsrecht gewährt werden, wenn sie sich mindestens seit zwei Jahren in Deutschland aufhalten.

pax christi bittet die Bischöfe und die Laiengremien der Kirchen, diese Forderungen aktiv zu unterstützen. 

Bad Vilbel, den 1.10.2003  

